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mit bem AuSlanb gmingt unS, bie Qualität unferer ©rjeugung gu heben
urtb möglid)ft Diel ftarfeS, gerabfdjäftigeS, aftfreicë JQoIg 311 erzeugen, baS

and) in fötifengeiten 511 guten greifen abgefegt merben fann. SaS [djmä=
d)ere 23auIjolg, ©taugen- unb ©petrljolg, Ijatte unter bem fßreisbrud am

[tärfften gu leiben.

2Bir müffen uns mit biefen auSgugSmetfert, gum Seil mörtlid) ber

obenermähnten Veröffentlichung entnommenen Ausführungen begnügen.
Auf oiele intereffante, in ber Originalarbeit befprochenc ©rgebniffe ber

Umfrage !ann f)icr nidjt eingetreten merben, nod) meniger auf bie Sa-
bellen felbft, bie beinahe Ijunbert ©eiten füllen unb in benen für feben
Danton unb SScgirf ber Verbrauch nad) Ipolgartcn unb ©emerbearten

angegeben ift.
Sic öorliegenbe Veröffentlichung Derfdjafft uns beit tiefen ©inblid

in bie ©tniïtur unferer iQolginbuftrie, ben mir bisher fcljr öermifjt hoben,
©ie mirb fomohl ber fÇorftroirtfdfjaft als aud) ber iQolginbuftrie unb Dielen

anbern Veni'tigern gute Sienfte leiften. ©ie geigt aud), mie eng bie ^n=
tereffen ber tpolginbuftrie mit benjenigen ber $orftmirtfd)aft Derlnüpft
finb. „Aid)t in gegenfeitiger Vcfehbnng, fonbern in gutem ©inbernehmen
unb in gietbemuffter 3nfammenarbeit mögen bie großen Aufgaben, melohe

bie 3uhuifd unS bringen mirb, gelöft merben." ©in glängenbeS Vorbilb
berartiger 3nfammenarbeit bietet bie Dorliegenbc Arbeit felbft. K.

Aufruf ï>cê (Sdjtoctjertfdjcn
Ser @d)meigerifd)e VaumeifterDerbanb richtet an bie Vaubermaltungen,

Bauherren unb Ardfiteften ben nadfftehenben Aufruf, au beffen Verbreitung
unb Veadjtung auch bie $orftmirtfd)aft in hohem Aîaffe intereffiert ift.

©in Vorteil bc§ holgeS gegenüber anbern Vauftoffen beftelft befanntlid)
barin, baf) eS leidjt befdjafft unb bearbeitet merben fann unb fid) balfer für
rafd) gu erftellcnbc Vautcn itt hcröorragenbem £0îaf)e eignet. ©S mirb aber oft
nid)t beadftet, bah biefe Vorgiige baf)infaHen unb fid) fogar inS ©egenteil Der*

fel)ren fönnen, menn baS §o!g in nicht geniigenb auSgetrodnetem 3nftanb Oer*
menbet mirb. Unliebfame ©dfminbungSerfdjeinungett, SRiffbilbungen unb ffrortm
öeränberungen unb eine hohe Anfälligfeit für ^ßifge finb bie folgen ber

Vermenbung frifdjen Ipolgeê, bie gufammen mit ber SKiftadjtung meiterer
uralter Aegetn beS §olgbaueS bagu beigetragen hoben, baS Joolg als Vauftoff
mehr unb mehr gu oerbrängen.

VefonberS bei groften Vauten unb namentlich bei ber ©rftellung öffentlicher
©ebftube merben oft fo fnrge Sieferfriften oorgefehen, baß eê ben Lieferanten
nid)t möglich ift, baS .£>olg in ber gemünfdjten Qualität unb Srodenffeit gu
befd)affeit. Samt mirb entmeber auf bie Vermenbung Don §o!g öergidjtet ober
foldfeS in frifdfem 3"ftanb eingebaut, momit meber bent Vaulferra, nod) ber

SBafbmirtfdjaft gebient ift.
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»,it dem Ausland zwingt uns, die Qualität unserer Erzeugung zu heben
und möglichst viel starkes, geradschäftiges, astfreies Holz zu erzeugen, das

auch in Krisenzeiten zu guten Preisen abgesetzt werden kann. Das schwä-

chere Bauholz, Stangen- und Sperrholz, hatte unter dein Preisdruck am

stärksten zu leiden.

Wir müssen uns mit diesen auszugsweisen, zum Teil wörtlich der

obenerwähnten Veröffentlichung entnommenen Ausführungen begnügen.
Auf viele interessante, in der Originalarbeit besprochene Ergebnisse der

Umfrage kann hier nicht eingetreten werden, noch weniger auf die Ta-
bellen selbst, die beinahe hundert Seiten füllen und in denen für jeden
Kanton und Bezirk der Verbrauch nach Holzarten und Gewerbearten
angegeben ist.

Die vorliegende Veröffentlichung verschafft uns den tiefen Einblick
in die Struktur unserer Holzindustrie, den wir bisher sehr vermißt haben.
Sie wird sowohl der Forstwirtschaft als auch der Holzindustrie und vielen
andern Benützern gute Dienste leisten. Sie zeigt auch, wie eng die In-
teressen der Holzindustrie mit denjenigen der Forstwirtschaft verknüpft
sind. „Nicht in gegenseitiger Besehdung, sondern in gutem Einvernehmen
und in zielbewußter Zusammenarbeit mögen die großen Aufgaben, welche

die Zukunft uns bringen wird, gelöst werden." Ein glänzendes Vorbild
derartiger Zusammenarbeit bietet die vorliegende Arbeit selbst. X.

Mitteilungen.

Aufruf des Schweizerischen Vaumeisterverbandes.
Der Schweizerische Baumeisterverband richtet an die Bauverwaltungen,

Bauherren und Architekten den nachstehenden Aufruf, au dessen Verbreitung
und Beachtung auch die Forstwirtschaft in hohem Maße interessiert ist.

Ein Vorteil des Holzes gegenüber andern Baustoffen besteht bekanntlich
darin, daß es leicht beschafft und bearbeitet werden kann und sich daher für
rasch zu erstellende Bauten in hervorragendem Maße eignet. Es wird aber oft
nicht beachtet, daß diese Vorzüge dahinfallen und sich sogar ins Gegenteil ver-
kehren können, wenn das Holz in nicht genügend ausgetrocknetem Zustand ver-
wendet wird. Unliebsame Schwindungserscheinungen, Rißbildungen und Form-
Veränderungen und eine hohe Anfälligkeit für Pilze sind die Folgen der

Verwendung frischen Holzes, die zusammen mit der Mißachtung weiterer
uralter Regeln des Holzbaues dazu beigetragen haben, das Holz als Baustoff
mehr und mehr zu verdrängen.

Besonders bei großen Bauten und namentlich bei der Erstellung öffentlicher
Gebäude werden oft so kurze Lieferfristen vorgesehen, daß es den Lieferanten
nicht möglich ist, das Holz in der gewünschten Qualität und Trockenheit zu
beschaffen. Dann wird entweder auf die Verwendung von Holz verzichtet oder
solches in frischem Zustand eingebaut, womit weder dem Bauherrn, noch der

Waldwirtschaft gedient ist.
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2Bir möchten bcifjer bie fiefer unferer ^eitjchrift, öou betten Diele bet ber
Vergebung Don 33auten mitptoirfen I)abett, erfudjen, baju beijutrogen, bafj
bie Mahnungen bes SaumeifterDerbanbeS beamtet roerbett.

51 n bie 33auDerma!tungen, 33 a it ß e r r e n
unb 5trcßiteften!

©in altes ©pidjmort jagt : „G^cßt baê 33augemerbe, fo gefjt altes !"
©eine Sticßtigfeit traben bie testen ^a^rc neuerbingS beftätigt, benn bie

lebhafte 33autätigfeit ßalf mit, ben allgemeinen 33cfcßäftigungsrüdgang

p milbern unb p Dcrtangfamcn.
©s muß beSßatb atteS getan merben, biefe ausgleicßenbe 3Birfung

ber 33autötigfeit als roirffameS SDÎittet pr 33cfämf)fttng ber 5trbcits=

lofigfeit p erhalten. Dap gebort aueß bie 5lbftettung Don gemiffen 90Uß=

ftänben, meteße bie giitiftigen attgemeinen folgen ber 93cfcf)äftigiing im
33augcmcrbe mieber aufgeben. 3Sir oermeifen namentlich auf bie 33 a tt

termine, bie heute in ber Stege! fo fnapp bemeffen finb, baß fie nur
unter größtem 3tufmanbe art 3lrbeit§ßerfonat unb tedpifeßen ©inrieß*
tungen eingehalten toerben föntten. fautn ift eine 5trbeit betrt Unter*
nehmer übergeben, fo fofttc fie bereits erftettt fein, obmoh! bie ©inräu-
tnung ausfömutlicßer 33oflcnbungsfriften in alten gälten oßne ©cßaben
beS 33außcrrtt möglich metre.

Die Öaft, mit meteßer ßeute im 33augetuerbc gearbeitet merben muß,

jeitigt bebenfließe ©rfdßeinungen. ©ie gefäßrbet ba§ Sebcn

ber Arbeiter, mic bie fteigeuben Unfattjaßlen e§ bemeifen, Derteitet p
flüchtiger unb unfotiber Slrbeit, moDon bie üielett 33auungtüde zeugen,
unb bringt fomit and) benr 33außerrn meßr Stififen unb ©djaben atS

bie fteine .QinSerfßarniS ißm Vorteile bieten tartn. ^m ©egenteil, mit
biefetn ©ßftem merben bie 33autoften naeß oben getrieben, bentt größere
^nftaftationen ücritrfadjett aueß erßößte 5lusgaben für Slnfcßaffungeu
unb 3lmortifationen.

Dicfc turnen 33autermine oerßinbern bie auSgteidjenbe 3Birfuttg ber

33autätigteit auf beut 5trbeitsmarft. ©ie ftören ißn, mei! fie ben 5lu3=

gteid) Don 5tngebot unb Stacßfrage über längere geitperioben berunntög*
ließen. Arbeiter merben cingcftcttt, bie ttad) turner ^rift megen fertig*
ftettung ber 33autcn mieber enttaffen merben müffen. Daraus eutfteßen

auch bebenttieße folgen ßinfid)tlid) ber 33ermenbung auSmärtiger 5tr-
beitsfräfte.

Unter folcßcit 33erßättniffen fann baS Saugemerbe uießt bie regele

mäßigen SefchäftiguitgSgelegcnßeiten bieten, metdje eine Dernünftige
Serteilung ber 5lrbciten über längere Triften bieten mürbe. Dicfcr
3uftanb mirft fid) ttad) atten ©citen ungiinftig auS, befonbers im gegen*

märtigen 5tugenbtide, mo Dietfacß 5!rbeiten pr 9Jt ilberuitg ber
5trbeit s lofigfeit Dergebcn merben, bie megen be§ ermäßnten
ÜDüßftanbeS bie beabfid)tigte 5Sirfung nur unüottftänbig erreidjen.
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Wir möchten daher die Leser unserer Zeitschrift, von denen viele bei der
Vergebung von Bauten mitzuwirken haben, ersuchen, dazu beizutragen, daß
die Mahnungen des Baumeisterverbandes beachtet werden.

An die B a u v e r w n l t u n g e n, B a n h e r r e n
und Architekten!

Ein altes Sprichwort sagt: „Geht das Baugewerbe, so geht alles!"
Seine Richtigkeit haben die letzten Jahre neuerdings bestätigt, denn die

lebhafte Bautätigkeit half mit, den allgemeinen Beschäftigungsrückgang
zu mildern und zu verlangsamen.

Es muß deshalb alles getan werden, diese ausgleichende Wirkung
der Bautätigkeit als wirksames Mittel zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit zu erhalten. Dazu gehört auch die Abstellung von gewissen Miß-
ständen, welche die günstigen allgemeinen Folgen der Beschäftigung in?

Baugewerbe wieder aufheben. Wir verweisen namentlich ans die Bau-
termine, die heute in der Regel so knapp beinessen sind, daß sie nur
unter größtem Aufwande an Arbeitspersonal und technischen Einrich-
tungen eingehalten werden können. Kaum ist eine Arbeit dein Unter-
nehmer übergeben, so sollte sie bereits erstellt sein, obwohl die Einräu-
inung auskömmlicher Bollendnngsfristen in allen Fällen ohne Schaden
des Banherrn möglich wäre.

Die Hast, mit welcher heute im Baugewerbe gearbeitet werden muß,

zeitigt bedenkliche Erscheinungen. Sie gefährdet das Leben

der Arbeiter, wie die steigenden Unfallzahlen es beweisen, verleitet zu
flüchtiger und unsolider Arbeit, wovon die viele?? Bauunglücke zeugen,
und bringt somit auch dem Bauherrn inehr Risiken und Schaden als
die kleine Zinsersparnis ihm Borteile bieten kann. Im Gegenteil, mit
diese??? System werden die Baukosten nach oben getrieben, denn größere
Installationen verursachen auch erhöhte Ausgaben für Anschaffungen
und Amortisationen.

Diese kurzen Bantermine verhindern die ausgleichende Wirkung der

Bautätigkeit auf dein Arbeitsmarkt. Sie stören ihn, weil sie den Ans-
gleich von Angebot und Nachfrage über längere Zeitperioden verunmög-
lichen. Arbeiter werden eingestellt, die nach kurzer Frist wegen Fertig-
stellung der Bauten wieder entlassen werden müssen. Daraus entstehen

auch bedenkliche Folgen hinsichtlich der Verwendung auswärtiger Ar-
beitskräste.

Unter solche?? Verhältnissen kann das Baugewerbe nicht die regel-

mäßigen Beschäftigungsgelegenheiten bieten, welche eine vernünftige
Verteilung der Arbeiten über längere Fristen bieten würde. Dieser
Zustand wirkt sich nach allen Seiten ungünstig aus, besonders im gegen-

wärtigen Augenblicke, wo vielfach Arbeiten zur Milderung der
Arbeitslosigkeit vergeben werden, die wegen des erwähnten
Mißstandes die beabsichtigte Wirkung nur unvollständig erreichen.
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2Bir richten beSpalb an alle Saubermaltungen, Sauperren unb Sir-
cpUcften bie bringlicpe Sitte, längere Termine für bic StuSfüp-

rung ber Sauarbeiten 31t gcmäprett.

#ür ben ©cpmeigerifcpen Saumeifterberbanb :

Dr. S a g i a it u t. Dr. $ t f cp e r. $ a i 11 a r b.

C£(cmeitta*W)ä&enuc*fid)mmö*
^n einer ®onfereng mit bem Sorfteper beS ©ibgenöffifcpen SDeparte=

mentS beS Qnnern, SunbcSrat 2ft e p e r pat am 27. Dftober bie Heine

©jrpertenlommiffion für bie Sorbcreitung einer eibgenöfftfcpen ©lernen*

tarfd)äbenberfid)erung, an ber bie 3mrftmirtfd)aft burd) £>errn 9llbi-
f e 11 i, eibgenöffifcper $orftinfpeftor in Sern, bertretcn mar, ipre 21r=

bciten abgefd;Ioffen.
Die Arbeit biefer ©jperten gept guri'td auf eine erfte grope $on*

fereng ber ^ntercffenten bout Qapre 1928. Die berficperungSted)nifcpe
(Seite beS SbIemS ift nunmehr abgeflärt. ^inangiell mirb bas bor-
liegenbe ijkoieft ©ibgenoffenfcpaft mit 300.000—350.000 iranien
fäprlicp bclaften. DaS Departement beS ^nnern mirb eine gramere ©jper*
tenïonfereng einberufen unb mit bcm SolfSmirtfcpaftSbepartement in
Serbinbung treten, bent bie gu fcpaffenbe ^nftitution unterteilt mer*
ben folt.

gforffltcÇe "gleichrichten.

©ibgenöffiftpe ^nfpeftion für ^orftroefen. fRüdftrittbontperrn
SB i I p e I m bon © u r g. Der SunbcSrat pat unterm 22. September
1932 §ernt SBilpelm bon ©urp, auf fein gefteffteS ©efucp pin, unter
Scrbanfung ber gelcifteten Dienftc, auf ©nbe beS 1932 aus bem

SunbeSbicnfte entlaffen. Damit fcpeibct ein äftann auS ber öffentlichen
Sermaltung, ber roäprcnb fünf Degennien bem fcpmcigcrifcpcn ^orftmefen
als Scamter ber eibgenöfftfcfjen ^nfpeltion für $orftmcfen, ^agb unb

$ifcperei fepr mertbottc Dienfte geleiftet pat unb eS berbient, baff feiner
auep an biefer ©teile eprenboftc SBiirbigung gefdpiept. §err bon ©urp ift
bem pöpern fepmeigerifepen gmrftperfonal moplbefannt, ift er boep mit
faft alten feinen Sertretern, fo namentlich als ©elretär ber eibgenöffi*
fepen ^omtniffton für bie forftIid)*praftifcpc SBäpIbarlettSpritfung in
$üplung geftanben, unb fie toerben fid) feiner ftetS berftänbniSbollen
Dicnftbereitfcpaft, mo immer man iprer beburfte, gerne erinnern.

iperr SB. bon ©urp, bon ©olotpurn, ift naep Slbfolbicrung ber bor*
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Wir richten deshalb an alle Bauverwaltungen, Bauherren und Ar-
chitekten die dringliche Bitte, längere Termine für die Aussüh-
rung der Bauarbeiten zu gewähren.

Für den Schweizerischen Baumeisterverband:
Dr. Ca gia n u t. Dr. F i s ch e r. I. P a i l l a r d.

Elementarschädenversicherung.
In einer Konferenz mit dem Borsteher des Eidgenössischen Departe-

ments des Innern, Bundesrat Meyer, hat am 27. Oktober die kleine

Expertenkommission für die Borbereitung einer eidgenössischen Elemen-
tarschädenversicherung, an der die Forstwirtschaft durch Herrn Albi-
setti, eidgenössischer Forstinspektor in Bern, vertreten war, ihre Ar-
beiten abgeschlossen.

Die Arbeit dieser Experten geht zurück auf eine erste große Kon-
ferenz der Interessenten vom Jahre 1928. Die versicherungstechnische
Seite des Problems ist nunmehr abgeklärt. Finanziell wird das vor-
liegende Projekt die Eidgenossenschaft mit 399.900—350.000 Franken
jährlich belasten. Das Departement des Innern wird eine größere Exper-
tenkonferenz einberufen und mit dem Volkswirtschaftsdepartement in
Verbindung treten, dem die zu schaffende Institution unterstellt wer-
den soll.

JorstLiche Wcrchrichten.

Bund.
Eidgenössische Inspektion für Forstwesen. R ü ck t r i t t v o n H c r r n

Wilhelm von S n r y. Der Bundesrat hat unterm 22. September
1932 Herrn Wilhelm von Sury, auf sein gestelltes Gesuch hin, unter
Berdankung der geleisteten Dienste, auf Ende des Jahres 1932 aus dem

Bnndesdienste entlassen. Damit scheidet ein Mann aus der öffentlichen
Verwaltung, der während fünf Dezennien dem schweizerischen Forstwesen
als Beamter der eidgenössischen Inspektion für Forstwesen, Jagd und

Fischerei sehr wertvolle Dienste geleistet hat und es verdient, daß seiner

auch an dieser Stelle ehrenvolle Würdigung geschieht. Herr von Sury ist
dem höhern schweizerischen Forstpersonal wohlbekannt, ist er doch mit
fast allen seinen Vertretern, so namentlich als Sekretär der eidgenössi-

scheu Kommission für die forstlich-Praktische Wählbarkeitsprüfung in
Fühlung gestanden, und sie werden sich seiner stets verständnisvollen
Dienstbereitschast, wo immer man ihrer bedürfte, gerne erinnern.

Herr W. von Sury, von Solothnrn, ist nach Absolvierung der vor-
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